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Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Gemeindevertretung Schwarz (Entscheidung) 06.02.2025 Ö 
 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung Schwarz beschließt grundsätzlich die Errichtung eines 
Dorfgemeinschaftshauses im Ortsteil Buschhof auf dem gemeindlichen Grundstück 
Gemarkung Buschhof, Flur 2, Flurstück 27/2. 
Die Verwaltung wird beauftragt, die erforderlichen Schritte zur Realisierung der 
Baumaßnahme zu unternehmen. 
 

Sachverhalt 
Die Gemeinde Schwarz hegt seit vielen Jahren den Wunsch zur Errichtung eines 
Dorfgemeinschaftshauses im Ortsteil Buschhof. 
Mit der Errichtung und somit künftigen Nutzung soll der Ortsteil Buschhof in seiner 
Entwicklung und Attraktivität für die Einwohner weiter gestärkt werden. Ziel dieser 
Einrichtung ist die Schaffung eines Standortes für das kulturelle und kommunikative Leben 
im Ortsteil Buschhof wie z.B. Aktivitäten im Familienbereich, Vereinsarbeit, Bücherei, 
Frauentagsfeier, Weihnachtsfest, aber auch Trauerfeiern. 
 
Für die Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses wurde der Gemeinde Schwarz ein 
Angebot zum Kauf eines Containers unterbreitet.  
Ein gesonderter Beschluss ist dazu vorbereitet worden.   
 

Finanzielle Auswirkungen 
 

         

Finanzielle Auswirkungen   Nein  x Ja 

       
Im Haushalt vorgesehen? 

  Nein  x Ja, Produktkonto  

      Planung 2025 



 

Anlage/n 
1 Karte DGH Buschhof (öffentlich) 

 
 

Ertrag/Einzahlung in €              ……………………     Überplanmäßige Ausgabe 

  
  

   

Aufwand/Auszahlung in €      ……………………   Außerplanmäßige Ausgabe 
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